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§ 41a VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Ist wegen bestimmter, die Gefahr erhöhender Umstände eine höhere Prämie vereinbart, so kann der

Versicherungsnehmer, wenn diese Umstände in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Antrages oder nach

Abschluß des Vertrages wegfallen oder ihre Bedeutung verlieren, verlangen, daß die Prämie für die künftigen

Versicherungsperioden angemessen herabgesetzt wird.

2. (2)Das gleiche gilt, wenn die Bemessung der höheren Prämie durch irrtümliche Angaben des

Versicherungsnehmers über einen solchen Umstand veranlaßt worden ist.
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